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1. Erfordernis der Planung 

Die Stadt Mayen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans im Bereich „Kirchershof“ 
in Mayen/ Mayen-Hausen. Parallel hierzu erfolgt die Änderung des Flächennutzungsplans, da 
das Entwicklungsgebot des § 8 (3) BauGB nicht berücksichtigt wird. 

Anlass für die planerische Aktivität ist der Absicht des im Bereich „Kirchershof“ ansässigen 
landwirtlichen Betriebs für die Errichtung einer Pyrolyse-Anlage zur Herstellung und den Ver-
trieb von Biokohle, die aus Landschaftspflegegehölz und Waldrestholz erzeugt werden soll. 
Neben der Biokohle findet im Pyrolose-Vorgang und nachgeschalteten Holzvergaser auch 
eine Gaserzeugung statt, welches in einem Gasmotor in nutzbaren Strom und Wärme umge-
wandelt wird. Die Anlage soll in Ergänzung zum bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb er-
richtet und in Betrieb genommen werden.  

Derzeit ist der Standort aus planungsrechtlicher Sicht dem Außenbereich nach § 35 BauGB 
zuzuordnen. Die Pyrolyseanlage erfüllt jedoch nicht die Privilegierungstatbestände als „Zube-
höranlage“ eines landwirtschaftlichen Betriebs, da insbesondere nicht nur aus dem eigenen 
Betrieb stammende Produkte verarbeitet werden sollen. So ist die Nutzung von Landschafts-
pflegeholz und Waldrestholz angedacht, was beispielsweise im Rahmen der Landschafts-
pflege als Restholz anfällt. 

Außerdem ist es die Planungsabsicht des künftigen Betreibers, die Pyrolyseanlage auch als 
selbständiger, von der Landwirtschaft losgelöstem Wirtschaftszweig betreiben zu können (= 
selbständiger gewerblicher Betrieb).  

Im Sinne des Gebots der Erforderlichkeit nach § 1 (3) BauGB haben sich verschiedene Be-
lange herauskristallisiert, die das städtebauliche Erfordernis der vorliegenden Bauleitplanung 
begründen. Dies betrifft zum einen die Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz sowie zur 
nachhaltigen Existenzsicherung der Landwirtschaft im ländlichen Raum 

Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhaltung und Entwick-
lung des landwirtschaftlichen Betriebs sowie der Pyrolyseanlage können für den ortsansässi-
gen Landwirt günstige Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine langfristige Existenzsiche-
rung und eine Einkommensalternative im ländlichen Raum geschaffen werden. Neben den 
„traditionellen“ Einkünften aus der Landwirtschaft kann für den ansässigen Landwirt auf diese 
Weise die Voraussetzung für eine alternative Einnahmequelle geschaffen werden.  

Die Planungsziele sind wie folgt zusammenzufassen: 

1. Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes, 

- durch Verlagerung der Wertschöpfung in den ländlichen Raum, 

- durch Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen und organischen Produkten, 

- durch Herstellung eines hochwertigen und umweltschonenden Produktes, 

2. Schonung der natürlichen Ressourcen, 

3. Stärkung und Förderung der Erneuerbaren Energien, 

4. Verwertung von in der Landschaftspflege anfallender organischen Stoffen, 

5. Verringerung der Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten sowie Reduzierung von CO2-
Emissionen durch Substitution von Kohle, Heizöl und Erdgas und dadurch Reduzie-
rung des CO2-Ausstoses (Klimawandel), 

6. Nutzung der anfallenden Wärme und Strom im landwirtschaftlichen Betrieb sowie den 
in der Umgebung ansässigen Einrichtungen und 

7. nachhaltige Sicherung des landwirtschaftlichen Betriebs samt seiner vorhandenen Ge-
bäude und die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine sinnvolle 
Folgenutzung. 
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Bei der Planung sind aber auch konkurrierende Belange wie etwa die Anforderungen an die 
menschliche Gesundheit i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB, die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB genannten 
umweltrelevanten Schutzgüter sowie der Belang von Natur und Landschaft zu berücksichtigen 
und in einen verträglichen Rahmen mit der angestrebten Nutzung zu bringen.  

 

2. Verfahrensrechtliche Aspekte 

Der Rat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans gefasst. Wie bereits erwähnt, erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 (3) 
BauGB die Änderung des Flächennutzungsplans.  

In der Sitzung am 10.04.2019 wurde die Einleitung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB beschlos-
sen. 

Mit Bekanntmachung vom11.06.2019 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 (1) BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 18.06.2019 bis einschließlich 
05.07.2019 statt. Seitens der Öffentlichkeit wurden eine Stellungnahmen zum Bebauungsplan 
vorgetragen. 

Mit Schreiben vom 07.06.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange am Verfahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 19.07.2019. 

Nachfolgend aufgelistete Behörden hatten eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem In-
halt abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Obere Naturschutzbehörde, 

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, 

6. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, 

7. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, 

8. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

9. Stadtwerke Mayen GmbH, 

10. Deutsche Telekom Technik GmbH und 

11. PLEDOC GmbH. 

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt hatten abgegeben: 

1. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

3. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

4. Forstamt Koblenz, 

5. Energienetze Mittelrhein GmbH, 

6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH und 

7. Stadtverwaltung Mayen AWB. 
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Der Stadtrat hat in der Sitzung am 30.09. 2020 die Auswertung der Stellungnahmen aus den 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren vorgenommen. In der gleichen Sitzung wurden der Plana-
nerkennungsbeschluss sowie die Durchführung der Verfahren nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
gefasst.  

Mit Bekanntmachung vom 09.02.2021 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 16.02.2021 bis einschließlich 19.03.2021 statt. 
Seitens der Öffentlichkeit wurde keine Stellungnahme vorgetragen. 

Mit Schreiben vom wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Ver-
fahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 19.03.2021. 

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem In-
halt abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Fachreferate Obere Landesplanungsbe-
hörde, Obere Naturschutzbehörde, Bauwesen, 

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle,  

6. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz, Wasserwirtschaft, 

7. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, 

8. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

9. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische Denk-
malpflege, Direktion Landesdenkmalpflege und 

10. Stadtverwaltung Mayen Abwasserbetrieb.  

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt haben abgegeben: 

1. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

3. IHK Koblenz 

4. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

5. PLEDOC GmbH und 

6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH. 
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3 Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 (2) BauGB  

 

3.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Schreiben vom 22.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Ausführungen zur Oberflächenwasserbewirtschaftung lösen für den Bebauungsplan kei-
nen weiteren planerischen bzw. abwägungsrelevanten Handlungsbedarf aus. 

Die Mitteilung, wonach für die angedachte Beseitigung der anfallenden Niederschlagswas-
ser eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. eine Anpassung der bisherigen wasserrechtlichen 
Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen ist, wird in der Planvollzugs-
ebene berücksichtigt.  

 

2. Allgemeine Wasserwirtschaft/ Starkregenvorsorge 

Überschwemmungsgebiet 

In den Bebauungsplanunterlagen ist auf der Grundlage des § 9 (6a) BauGB die nachrichtli-
che Übernahme des Überschwemmungsgebiets der Nette erfolgt. Des Weiteren sind in der 
Begründung entsprechende Ausführungen zur (angrenzenden) Lage des Plangebiets an 
das Überschwemmungsgebiet enthalten. Diese werden entsprechend der Anregung der 
Fachbehörde zu § 78 (4) und § 78a WHG ergänzt. 

Es handelt sich hierbei lediglich um eine redaktionelle Ergänzung der Begründung um oh-
nehin geltende Vorschriften. Die Inhalte bzw. Grundzüge der Planung bleiben hiervon un-
berührt. Eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB ist nicht notwendig. 

Für die Ausarbeitung eines Konzeptes für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde das 
Büro IBS-Ingenieure GbR, Polcher Straße 4-6, 56727 Mayen, mit der Ausarbeitung eines 
Entwässerungskonzepts beauftragt. Das Konzept sieht eine Rückhaltung der im Plangebiet 
anfallenden Niederschlagswasser mit zeitverzögerter Ableitung in die Nette vor.  

Hierzu ist im Bebauungsplan gemäß Vorgabe des Entwässerungskonzeptes im südöstli-
chen Teil des Geltungsbereichs auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 20 BauGB eine private 
Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung festgesetzt worden. Diese hat eine Größe 
von ca. 500 m² und bietet eine ausreichende Fläche bzw. Ausgestaltungsmöglichkeit für die 
Unterbringung der vorgesehenen Einrichtung für die Niederschlagswasserbeseitigung.  

Mit der Festsetzung in der Bebauungsplanebene erfolgt lediglich die planungsrechtliche Si-
cherung einer Fläche für die Niederschlagswasserbewirtschaftung. Die abschließende Um-
setzung der Einrichtung erfolgt in der Planvollzugsgebe im Rahmen eines wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens. In diesem Verfahren ist auch die abschließende Klärung der ge-
nauen Lage unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Vorgaben herbeizuführen. 
Insofern besteht in dieser Ebene die Möglichkeit der „Nachsteuerung“ und Anpassung an 
die rechtlichen Vorgaben. Mit der Festsetzung im Bebauungsplan wird lediglich die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung für die geplante Beseitigung der Nieder-
schlagswasser herbeigeführt. Diese Festsetzung steht den ohnehin geltenden wasserrecht-
lichen Vorgaben nicht entgegen. 

AbschIießend ist aus planungsrechtlicher Sicht auf den § 14 (1) BauNVO zu verweisen, über 
den die Herstellung (weiterer) Einrichtungen für die Niederschlagswasserbeseitigung gesi-
chert ist. Aus planungsrechtlicher Sicht handelt es sich hierbei um untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der im Baugebiet gelegenen Grund-
stücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. 
Diese „Generalklausel“ bewirkt, dass die untergeordneten Nebenanlagen grundsätzlich in 
einem Baugebiet immer zulässig sind, auch wenn im Bebauungsplan keine Flächen festge-
setzt werden.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauNVO&p=14
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Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden planungsrechtlichen Möglichkeiten 
kann für das Bebauungsplangebiet eine ordnungsgemäße Beseitigung der Niederschlags-
wasser gewährleistet werden. 

Unter Berücksichtigung des dargelegten Sachverhalts soll an der planungsrechtlichen Fest-
setzung unverändert festgehalten werden. 

 

Für diese Anregungen besteht in der Ebene des Bebauungsplans daher kein abwägungs-
relevanter Handlungsbedarf bzw. keine Betroffenheit. 

 

Starkregenvorsorge 

In den Bebauungsplanunterlagen ist i.S. einer Starkregenvorsorge eine Kennzeichnung als 
Risikogebiet nach § 9 (6a) BauGB erfolgt. 

Auf diese Weise sind die fachbehördlichen Anregungen  in der Ebene der vorliegenden Bau-
leitplanung hinreichend berücksichtigt. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsre-
levanter Handlungsbedarf. 

 

Abschließende Beurteilung 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ausführungen gilt festzuhalten, dass der vor-
liegende Bebauungsplan die wasserrechtlich relevanten Vorgaben entsprechend berück-
sichtigt und deren Umsetzung in der Planvollzugsebene nicht entgegensteht.  

Ein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf besteht in dieser Pla-
nungsebene nicht. 
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3.2 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Schreiben vom 18.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Durch den Bebauungsplan werden u.a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ge-
werbliche Anlagen und Einrichtungen geschaffen, die der energetischen Herstellung und 
Nutzung von Strom, Wärme und Biokohle aus pflanzlichen Rohstoffen wie Landschaftspfle-
geholz und Waldrestholz dienen. Die gewerbliche Nutzung und Weiterverarbeitung der im 
Prozess anfallenden Produkte sind ebenfalls zulässig. 

Lt. vorliegender Planung des Vorhabenträgers ist derzeit eine Anlage mit einer elektrischen 
Leistung von max. 600 kW und einer thermischen Leistung von maximal 950 kW geplant. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine Anlage in dieser Größenordnung in der 
Abstandsliste des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 nicht enthalten ist. 

In Anlehnung an § 3 der 30. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen – 30. BIm-
SchV) bzw. der TA Luft  nach Ziffer 5.4.8.6 (Anlagen zur biologischen Behandlung von Ab-
fällen) soll zwischen Anlage und der nächsten vorhandenen Wohnbebauung oder in einem 
Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung ein Mindestabstand von 300 m (bei geschlos-
senen Anlagen) bzw. 500 m (bei offenen Anlagen) eingehalten werden. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle ist derzeit aus bauplanungsrechtlicher Sicht dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Ebenso unterliegen das Tierheim sowie eine weitere, 
östlich des Bebauungsplangebiets gelegene landwirtschaftliche Hofstelle, die Schiefergrube 
„Katzenberg“ sowie der Bernardshof als die dem Plangebiet nächstgelegene Einrichtungen 
im Außenbereich. Hieraus ergibt sich zum einen ein geringerer Schutzanspruch gegenüber 
einer emittierenden Anlage. Des Weiteren sind diese Einrichtungen von ihrer Nutzung und 
Charakter her nicht als wohngebietstypische Einrichtungen einzustufen und weisen einen 
höheren Störgrad als die in der Baunutzungsverordnung angeführten Wohngebiete (§§ 3 bis 
4a BauNVO) auf. Somit ist diesen Einrichtungen eine höhere Beeinträchtigung zumutbar und 
der  empfohlene Mindestabstand der o.a. Regelwerke greift nicht.  

Außerdem wird in den vorgenannten Regelwerken eine Unterschreitung des Mindestabstan-
des zugestanden, wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primärseitige Maßnahmen 
gemindert oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgaseinrichtung behandelt wird. 

Unter Berücksichtigung des planungsrechtlichen Status ist daher von einer Vereinbarkeit 
zwischen der vorliegenden Planung und den schutzbedürftigen Einrichtungen in der Umge-
bung auszugehen. 

Zur Schaffung einer eindeutigen Beurteilungsgrundlage für die Planvollzugsebene sind in 
der Ebene des Bebauungsplans durch textliche Regelung die höchstzulässigen Werte der 
elektrischen und thermischen Leistung der Anlage festgeschrieben worden. 

Unter Berücksichtigung des § 15 BauNVO besteht in der Planvollzugsebene zudem die Mög-
lichkeit, auf der Grundlage einer dann konkreten Objektplanung im Bedarfsfall eine gut-
achterliche Untersuchung durch die zuständige Genehmigungsbehörde zu veranlassen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer Handlungsbedarf. 
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3.3 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Obere Landesplanungsbehörde, 
Obere Naturschutzbehörde und Bauwesen, Schreiben vom 18.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Obere Landesplanungsbehörde 

Die Mitteilung, wonach die im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahme vorgebrachten 
Anregungen in den vorliegenden Planunterlagen hinreichend berücksichtigt wurden, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter  
Handlungsbedarf. 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 

Die Untere Naturschutzbehörde wurde in den Beteiligungsverfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB sowohl an der Änderung des Flächennutzungsplans als auch an der Aufstellung des  
Bebauungsplans beteiligt. 

 

 Natura-2000-Verträglichkeitsabschätzung 

Unter Berücksichtigung der Planinhalte sowie dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich der 
Bauleitplanung wurde durch das Planungsbüro Valerius eine Natura-2000- Verträglichkeitsab-
schätzung vorgenommen, die integrativer Bestandteil des Fachbeitrags Naturschutz ist.  

Die Untersuchung kommt zu dem folgenden Ergebnis (Kapitel 10 des Fachbeitrags Natur-
schutz):  

„Mit Bezug auf die o.g. Schutz- und Erhaltungsziele ist durch die geplante Entwicklung des 
Plangebietes „Kirchershof“ Mayen ausgeschlossen, dass Lebens- und Teillebensräume von 
den o.a. Arten in Anspruch genommen werden und Arten sowie deren Habitate erheblich 
und nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Gebietes „Nettetal“ 
Nr. 5610-301, können aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Nutzungen und Strukturen 
ausgeschlossen werden. Die Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 
BNatSchG wird für nicht erforderlich gehalten.“ 

Somit gilt für die Ebene der Bauleitplanung festzuhalten, dass eine Planvollzugsfähigkeit i.S. 
des § 1 (3) BauGB für die vorliegende Bauleitplanung – und hier insbesondere für den Be-
bauungsplan – gewährleistet ist. Die Schutzziele und -zwecke stehen der Planung nicht ent-
gegen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das immissionsschutzrechtliche Verursacherprinzip 
zu verweisen. Demnach sind durch den Betreiber der jeweiligen Anlage schädliche Umwelt-
einwirkungen die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, zu verhindern. Nach dem 
Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. 

Die abschließende Beurteilung hat in der Planvollzugsebene auf der Grundlage der konkreten 
Vorhabenplanung in den hierfür zuständigen Genehmigungsverfahren zu erfolgen. 

 

 Ausgleichsmaßnahmen 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden lt. dem Ergebnis der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung des Fachbeitrags Naturschutz externe Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
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Der Vorhabenträger stellt für die vollständige Kompensation den notwendigen Flächenanteil 
mit einer Größe von rund 3.670 m² auf dem Flurstück, Nr. 104/18 tlw., Flur 5, Mayen zur Ver-
fügung (siehe nachfolgende Abbildung). 

Auf diesem Flächenanteil von mindestens 3.670 m² sollte eine extensive Streuobstwiese ent-
wickelt und dauerhaft gepflegt werden.  

Für die unmittelbar am Uferrandbereich der Nette gelegene Fläche wird die Anregung zur Art 
und Umfang der Ausgleichsmaßnahme entsprechend der Anregung der Oberen Landespla-
nungsbehörde berücksichtigt. Dieser Flächenteil soll der Entwicklung eines naturnahen Ge-
wässerrandstreifens bzw. extensiver Feuchtwiese gelten. 

Die Fläche steht im Eigentum des Vorhabenträgers, so dass die dauerhafte Verfügbarkeit ge-
geben ist. 

Die Regelungen zur Umsetzung, Pflege sowie zur dauerhaften Unterhaltung und Sicherung 
werden gemäß § 1a (3) BauGB in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Mayen 
und dem Vorhabenträger geregelt. Die Umsetzung und Unterhaltung erfolgt auf Kosten des 
Eigentümers. Ferner ist eine Grunddienstbarkeit zur dinglichen Sicherung einzutragen. 

Eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB wird nicht erforderlich, da die Herausnahme 
aufgrund des konkreten Vorschlags der SGD Nord erfolgt. Zudem werden Dritte durch die 
Herausnahme der Fläche nicht abwägungsrelevant berührt. Ebenso bleiben die Grundzüge 
der Planung unberührt. 
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Bauwesen 

 Grundflächenzahl 

In der Planurkunde erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Grundflächenanzahl an die Vor-
gaben aus den Textfestsetzungen. Die Grundzüge der Planung bleiben unberührt, so dass 
eine erneute Beteiligung nach § 4a (3) BauGB nicht durchzuführen ist. 

 

 Darstellung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB 

Der Anregung betrifft die Änderung des Flächennutzungsplans und ist in dessen Abwägungs-
vorgang zu berücksichtigen. 

Für die Ebene des Bebauungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrele-
vanter Handlungsbedarf. 

 

 Redaktionelle Änderungen/ Anpassungen 

Die Anregung zur redaktionellen Anpassung des Umweltberichts in Kapitel 1.1 wird entspre-
chend der Angabe der SGD Nord redaktionell berücksichtigt. 
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3.4 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referat 8.61 Landesplanung, Schreiben vom 
10.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Die Mitteilung, wonach die im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahme vorgebrach-
ten Anregungen in den vorliegenden Planunterlagen hinreichend berücksichtigt wurden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer Handlungsbedarf. 
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3.5 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Brandschutzdienststelle, Schreiben vom 

10.03.2021 
 

Stellungnahme 
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Abwägung 

1. Löschwassermenge 

Die Stadtwerke Mayen als zuständiger Wasserversorger haben in ihrer Stellungnahme vom 
14.08.2020 zur Bereitstellung einer ausreichenden Löschwassermenge mitgeteilt, dass 
durch den Versorgungsträger 60 m³/ Stunde bereitgestellt werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass gegenüber dem Wohnhaus des landwirt-
schaftlichen Anwesens bereits ein Hydrant vorhanden ist. 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Voraussetzungen u.a. für die Unterbringung 
einer gewerblichen Nutzung geschaffen. Es ist daher von der Forderung bzw. dem Nach-
weis einer Löschwassermenge von 96 m³ auszugehen. Vor diesem Hintergrund kann eine 
ausreichende Löschwassermenge aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz nicht be-
reitgestellt werden. 

Zur Schließung der Versorgungslücke hat der private Eigentümer auf seinem Grundstück 
die entsprechende Menge an Löschwasser bereitzuhalten. 

Im vorliegenden Planungsfall ist aus planungsrechtlicher Sicht durch die Anwendung des 
§ 14 (1) BauNVO die Bereitstellung einer entsprechenden Fläche zur Herstellung von Anla-
gen und Einrichtungen der Löschwasserversorgung gesichert. Eine Löschwassereinrich-
tung kann vorliegend als Bestandteil der Hauptnutzung und somit als untergeordnete Ne-
benanlage i.S. des § 14 (1) BauNVO eingestuft werden. 

Gemäß dem Wortlaut des § 14 (1) BauNVO sind in einem Baugebiet untergeordnete Ne-
benanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der im Baugebiet gelege-
nen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht wider-
sprechen. Diese „Generalklausel“ bewirkt, dass die untergeordneten Nebenanlagen grund-
sätzlich in einem Baugebiet immer zulässig sind, sofern im Bebauungsplan keine ausschlie-
ßenden Festsetzungen getroffen werden.  

Eine gesonderte Festsetzung von Flächen für diese untergeordneten Nebenanlagen ist nicht 
notwendig. Gemäß der o.a. „Generalklausel“ und den Regelungen zur Zulässigkeit von un-
tergeordneten Nebenanlagen ist im vorliegenden Bebauungsplan grundsätzlich die Zuläs-
sigkeit von „Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 (1) BauNVO gegeben. 

In Ergänzung hierzu ist im Rahmen einer vertraglichen Regelung zwischen dem Vorhaben-
träger und der Stadt der dargestellte Sachverhalt und die sich hieraus erbende Aufgabe des 
Vorhabenträgers zur Schließung der Versorgungslücke zu klären. 

Dieser Vertrag ist vor der Fassung des Satzungsbeschlusses in unterschriebener Form vor-
zulegen. 

Zudem liegt das Plangebiet unmittelbar an der Nette, so dass im Bedarfsfall hieraus etwaig 
fehlendes Löschwasser „kompensiert“ werden kann. Darüber hinaus ist unmittelbar gegen-
über dem Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesens ein Hydrant vorhanden.  

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer Handlungsbedarf. 

 

2. Anordnung von Hydranten 

Wie unter Ziffer 1 erwähnt, ist gegenüber dem Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwe-
sens bereits ein Hydrant vorhanden. 

Die abschließende Regelung hinsichtlich der Anordnung von Hydranten obliegt nicht im Zu-
ständigkeits- und Aufgabenbereich der Bauleitplanung.  

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer Handlungsbedarf. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauNVO&p=14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauNVO&p=14
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3.6 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz/ Wasserwirtschaft, Schreiben 

vom 19.02.2021 
 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden lt. dem Ergebnis der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung des Fachbeitrags Naturschutz externe Kompensationsmaßnahmen notwendig. 

Der Vorhabenträger stellt für die vollständige Kompensation den notwendigen Flächenanteil 
mit einer Größe von rund 3.670 m² auf dem Flurstück, Nr. 104/18 tlw., Flur 5, Mayen zur Ver-
fügung (siehe nachfolgende Abbildung). 

Auf diesem Flächenanteil von mindestens 3.670 m² sollte eine extensive Streuobstwiese ent-
wickelt und dauerhaft gepflegt werden.  

Für die unmittelbar am Uferrandbereich der Nette gelegene Fläche wird die Anregung zur Art 
und Umfang der Ausgleichsmaßnahme entsprechend der Anregung der Oberen Landespla-
nungsbehörde berücksichtigt. Dieser Flächenteil soll der Entwicklung eines naturnahen Ge-
wässerrandstreifens bzw. extensiver Feuchtwiese gelten. 

Die Fläche steht im Eigentum des Vorhabenträgers, so dass die dauerhafte Verfügbarkeit ge-
geben ist. 

Die Regelungen zur Umsetzung, Pflege sowie zur dauerhaften Unterhaltung und Sicherung 
werden gemäß § 1a (3) BauGB in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Mayen 
und dem Vorhabenträger geregelt. Die Umsetzung und Unterhaltung erfolgt auf Kosten des 
Eigentümers. Ferner ist eine Grunddienstbarkeit zur dinglichen Sicherung einzutragen. 

Eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB wird nicht erforderlich, da die Herausnahme 
aufgrund des konkreten Vorschlags der SGD Nord erfolgt. Zudem werden Dritte durch die 
Herausnahme der Fläche nicht abwägungsrelevant berührt. Ebenso bleiben die Grundzüge 
der Planung unberührt. 

Die Flächen werden gemäß Mitteilung des Eigentümers aus der Agrarförderung herausge-
nommen. 
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3.7 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 
29.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Auswertung 

Bergbau/ Altbergbau 

Als Ergebnis aus der Auswertung der Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung wurden in den Textfestsetzungen unter D „Hinweise auf sonstige geltende 
Vorschriften“ bereits ein Hinweis auf den (erneut) angeführten Sachverhalt aufgenommen. 

Ein darüber hinausgehender planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf be-
steht für die Ebene des Bebauungsplans nicht. 

 

Boden/ Baugrund - allgemein 

Die mit Schreiben vom 19.07.2019 (Az.: 3240-0793-19/V1) vorgebrachten Anregungen wur-
den durch den Stadtrat in der Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung am 30.09.2020 bereits berücksichtigt. 

Die Ausführungen zur Lage des Plangebiets in der Netteaue und den sich hieraus ergeben-
den Konsequenzen mit der Empfehlung auf den Verzicht von Versickerungsanlagen wurden 
hierbei zur Kenntnis genommen. 

Für die Niederschlagswasserbeseitigung standen verschiedene Alternativen zur Verfügung 
wie etwa die breitflächige Versickerung auf den zum Betrieb gehörenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen (= Hofanschlussflächen) oder eine zeitverzögerte Einleitung in die Nette 
mit Zwischenspeicherung im Plangebiet. Entsprechend dem vorliegenden Entwässerungs-
konzept wird die Maßnahme „Zeitverzögerte Einleitung in die Nette mit Zwischenspeiche-
rung im Plangebiet“ umgesetzt. 

Seitens des Vorhabenträgers ist außerdem eine Brauchwassernutzung bzw. Vorhaltung für 
Löschwasserzwecke angedacht. Hierzu steht u.a. im Bereich zwischen den landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsgebäuden und der Nette eine ehemals als Güllebehälter genutzte bauliche 
Anlage zur Verfügung. Insofern müssen nicht „zwingend“ im unmittelbaren Einwirkungsbe-
reich entsprechende Versickerungseinrichtungen hergestellt werden. 

Eine ordnungsgemäße und den rechtlichen Vorgaben entsprechende Beseitigung der im 
Plangebiet anfallenden Niederschlagswasser ist möglich. Im Übrigen handelt es sich wei-
testgehend um eine Überplanung einer vorhandenen landwirtschaftlichen Hofstelle. Die Flä-
chen sind überwiegend bebaut bzw. weisen einen hohen Versiegelungsgrad auf. Mit der 
Planung wird gegenüber der Bestandssituation keine wesentlich geänderte Situation im Hin-
blick auf eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erfolgen. 

Die abschließende Klärung der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt in der Planvollzugs-
ebene auf der Grundlage der wasserrechtlichen Vorgaben.  

Die Anregung zur Baugrunduntersuchung war in den Textfestsetzungen unter D2 bereits 
enthalten. 

Die Hinweise unter Ordnungsbuchstabe D wurden bereits wie folgt ergänzt: 

„Bei Eingriffen in den Boden sowie dem Umgang mit Boden sind die einschlägigen Vorschrif-
ten wie die Bundesbodenschutzverordnung und die DIN 19731 sowie DIN 18915 zu beach-
ten. Bei der Entsorgung der Böden wird - aus Sicht des Abfallrechts – zudem auf die LAGA 
M 20, TR Boden, verwiesen (Quelle der DIN-Vorschriften: www.beuth-verlag.de). 

 

 

 

http://www.beuth-verlag.de/
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Boden/ Baugrund – mineralische Rohstoffe 

Die Ausführungen, wonach durch die Überschneidung der Planung mit einem Vorranggebiet 
Rohstoffabbau wegen der zwischenzeitlich erfolgten Einstellung des Rohstoffabbaus aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, werden zur Kenntnis genommen.  

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
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3.8 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 11.03.2021 
 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Immissionsschutz 

Durch den Bebauungsplan werden u.a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ge-
werbliche Anlagen und Einrichtungen geschaffen, die der energetischen Herstellung und 
Nutzung von Strom, Wärme und Biokohle aus pflanzlichen Rohstoffen wie Landschaftspfle-
geholz und Waldrestholz dienen. Die gewerbliche Nutzung und Weiterverarbeitung der im 
Prozess anfallenden Produkte sind ebenfalls zulässig. 

Lt. vorliegender Planung des Vorhabenträgers ist derzeit eine Anlage mit einer elektrischen 
Leistung von max. 600 kW und einer thermischen Leistung von maximal 950 kW geplant. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine Anlage in dieser Größenordnung in der 
Abstandsliste des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 nicht enthalten sind. 

In Anlehnung an § 3 der 30. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen – 30. BIm-
SchV) bzw. der TA Luft  nach Ziffer 5.4.8.6 (Anlagen zur biologischen Behandlung von Ab-
fällen) soll zwischen Anlage und der nächsten vorhandenen Wohnbebauung oder in einem 
Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung ein Mindestabstand von 300 m (bei ge-
schlossenen Anlagen) bzw. 500 m (bei offenen Anlagen) eingehalten werden. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle ist derzeit aus bauplanungsrechtlicher Sicht dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Ebenso unterliegen das Tierheim, eine weitere, östlich 
des Bebauungsplangebiets gelegene landwirtschaftliche Hofstelle, die Schiefergrube „Kat-
zenberg“ sowie der Bernardshof als die dem Plangebiet nächstgelegene Einrichtungen im 
Außenbereich. Hieraus ergibt sich zum einen ein geringerer Schutzanspruch gegenüber ei-
ner emittierenden Anlage. Des Weiteren sind diese Einrichtungen von ihrer Nutzung und 
Charakter her nicht als wohngebietstypische Einrichtungen einzustufen und weisen einen 
höheren Störgrad als die in der Baunutzungsverordnung angeführten Wohngebiete (§§ 3 bis 
4a BauNVO) auf. Somit ist diesen Einrichtungen eine höhere Beeinträchtigung zumutbar 
und der  empfohlene Mindestabstand der o.a. Regelwerke greift nicht.  

Außerdem wird in den vorgenannten Regelwerken eine Unterschreitung des Mindestabstan-
des zugestanden, wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primärseitige Maßnahmen 
gemindert oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgaseinrichtung behandelt wird. 

Unter Berücksichtigung des planungsrechtlichen Status ist daher von einer Vereinbarkeit 
zwischen der vorliegenden Planung und den schutzbedürftigen Einrichtungen in der Umge-
bung auszugehen. 

Zur Schaffung einer eindeutigen Beurteilungsgrundlage für die Planvollzugsebene sind in 
der Ebene des Bebauungsplans durch textliche Regelung die höchstzulässigen Werte der 
elektrischen und thermischen Leistung der Anlage festgeschrieben worden. 

Unter Berücksichtigung des § 15 BauNVO besteht in der Planvollzugsebene zudem die 
Möglichkeit, auf der Grundlage einer dann konkreten Objektplanung im Bedarfsfall eine gut-
achterliche Untersuchung durch die zuständige Genehmigungsbehörde zu veranlassen. 

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Die Mitteilung, wonach aus landwirtschaftlicher Sicht keine Anregungen zu den angedach-
ten Ausgleichsflächen bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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3.9 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische 

Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege, Schreiben vom 10.02.2021 
 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Im Umweltbericht ist in Kapitel 2 unter „Umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter“ auf das in der Stellungnahme angeführte Kulturdenkmal hingewiesen 
worden. 

Due angeführten denkmalrechtlichen Bestimmungen sind geltendes Recht und als solche 
immer beachtlich. 

Für die Bebauungsplanebene besteht kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter 
Handlungsbedarf. 
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3.10 Stadtverwaltung Mayen AWB, Schreiben vom 19.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hatte der AWB mit Schreiben vom 18.06.2019 mit-
geteilt, dass keine Bedenken zur Aufstellung des Bebauungsplans bestehen. Anregungen 
zum Bebauungsplan wurden nicht vorgetragen. 

Für die Ausarbeitung eines Konzeptes für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde das 
Büro IBS-Ingenieure GbR, Polcher Straße 4-6, 56727 Mayen, mit der Ausarbeitung eines 
Entwässerungskonzepts beauftragt. Das Konzept sieht eine Rückhaltung der im Plangebiet 
anfallenden Niederschlagswasser mit zeitverzögerter Ableitung in die Nette vor.  

Hierzu ist im Bebauungsplan gemäß Vorgabe des Entwässerungskonzeptes im südöstli-
chen Teil des Geltungsbereichs auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 20 BauGB eine private 
Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung festgesetzt worden. Diese hat eine Größe 
von ca. 500 m² und bietet eine ausreichende Fläche bzw. Ausgestaltungsmöglichkeit für die 
Unterbringung der vorgesehenen Einrichtung für die Niederschlagswasserbeseitigung.  

Mit der Festsetzung in der Bebauungsplanebene erfolgt lediglich die planungsrechtliche Si-
cherung einer Fläche für die Niederschlagswasserbewirtschaftung.  

Die abschließende Umsetzung der Einrichtung erfolgt in der Planvollzugsgebe im Rahmen 
eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens. In diesem Verfahren ist auch die ab-
schließende Klärung der genauen Lage unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen 
Vorgaben sowie des beachtlichen Leitungsrechts des AWB Mayen herbeizuführen.  

Insofern besteht in dieser Ebene die Möglichkeit der „Nachsteuerung“ und Anpassung an 
diese Vorgaben. Mit der Festsetzung im Bebauungsplan wird lediglich die bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung für die geplante Beseitigung der Niederschlagswas-
ser herbeigeführt. Die Rückhalteeinrichtung soll zudem in naturnaher Form ausgeführt wer-
den. Eine  dauerhafte (flächenhafte) Versiegelung findet nicht statt, so dass eine Zugäng-
lichkeit der vorhandenen Leitung für die Unterhaltung und Instandsetzung nach wie vor un-
eingeschränkt möglich ist. 

AbschIießend ist aus planungsrechtlicher Sicht auf den § 14 (1) BauNVO zu verweisen, über 
den die Herstellung (weiterer) Einrichtungen für die Niederschlagswasserbeseitigung gesi-
chert ist. Aus planungsrechtlicher Sicht handelt es sich hierbei um untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der im Baugebiet gelegenen Grund-
stücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. 
Diese „Generalklausel“ bewirkt, dass die untergeordneten Nebenanlagen grundsätzlich in 
einem Baugebiet immer zulässig sind, auch wenn im Bebauungsplan keine Flächen festge-
setzt werden.  

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden planungsrechtlichen Möglichkeiten 
kann für das Bebauungsplangebiet eine ordnungsgemäße Beseitigung der Niederschlags-
wasser gewährleistet werden. 

Der Bebauungsplan wird entsprechend der Ausführung des Abwasserbetriebs ergänzt. 

Eine erneute Offenlage bewirkt die Ergänzung des Leitungsrechts nicht. Zum einen wird die 
im Beteiligungsverfahren vorgetragene Anregung berücksichtigt. Somit wird dem Anliegen 
des Abwasserbetriebs entsprochen. Unbeteiligte Dritte werden durch die Festsetzung des 
Leitungsrechts nicht berührt, da die betroffene Teilfläche im Eigentum des Vorhabenträgers 
steht. Die Leitung ist zudem schon vorhanden, so dass bereits heute die „Belastung“ des 
Privatgrundstücks besteht. 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauNVO&p=14



